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Die öffentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung bzw. 

Sitzungen der Ausschüsse nach § 51a HGO können im Internet als 

Livestream zugänglich gemacht werden. Näheres regelt die 

Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung. 

Tonaufzeichnungen im Sitzungsraum sind grundsätzlich nur als 

Hilfsmittel der Schriftführung für die Anfertigung der 

Sitzungsniederschrift erlaubt. Andere Tonaufzeichnungen sowie 

Foto-, Film- und Fernsehaufnahmen sind von der oder dem Vor-

sitzenden vor Beginn der Sitzung anzukündigen. Sie sind nur 

zulässig, wenn kein/e Stadtverordnete/r widerspricht.  



Tonübertragungen der Versammlungsleitung wie auch von 

Redebeiträgen durch die Stadt Laubach ins Internet oder in 

andere öffentliche Räume bedürfen keiner gesonderten Zustimmung 

der Stadtverordnetenversammlung; der Übertragung eigener 

Beiträge kann durch vorherige Anzeige bei der 

Versammlungsleitung widersprochen werden, damit für diese Zeit 

Mikrofone stumm geschaltet werden.

 


